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Zell am See




 

Zell am See, Feb. 2004 

Dienstordnung für SCHULWARTE

 § 1

GRUNDSÄTZLICHES

1) Schulwart im Sinne dieser Dienstanweisung ist ein(e) mit der Wahrnehmung der Beaufsichtigung, Wartung und Reinigung (Pflege) der Gebäude und dazugehörigen Liegenschaften einer Bundesschule betraute(r) Bedienstete(r).

2) Der Direktor bzw. seine Stellvertreter sind die unmittelbaren Vorgesetzten des Schulwartes. LehrerInnen sind nicht Vorgesetzte des Schulwartes.

3) Die Wochenarbeitszeit des Schulwarts beträgt 40 Stunden, ein Dienstplan mit den gesetzlich entsprechenden Arbeits- und Ruhezeiten ist im Einvernehmen mit der Direktion festzulegen. 

4) Die Verwendung als Schulwart beinhaltet insbesondere nachstehende Aufgaben, für deren ordnungsgemäße Erfüllung er auch mit dem ihn unterstehenden Hilfspersonal (Reinigungskräfte) zu sorgen hat. Dieses hat er nach einem unter Mitwirkung der zuständigen Personalvertretung von ihm zu erstellenden und vom Direktor zu genehmigenden Dienstplan zur Arbeitsleistung einzuteilen und deren ordnungsgemäße Erfüllung wahrzunehmen.

5) Über alle Arbeiten und Dienstverrichtungen ist ein Tagesprotokoll (Dienstbuch) zu führen und regelmäßig der Schulverwaltung vorzulegen. Ein Zeitausgleich bei darüber hinausgehenden Arbeiten ist – wenn nicht dienstliche Erfordernisse vorliegen – am gleichen bzw. am darauf folgenden Tag, bei Arbeiten am Wochenende in der darauf folgenden Woche in Anspruch zu nehmen. Zeitausgleichsansprüche über einen längeren Zeitraum bedürfen der Genehmigung der Schulverwaltung.

6) Der Dienst- und Reinigungsplan (mit den eingetragenen Arbeitszeiten) ist durch Anschlag neben der Portierloge bekannt zu machen. Dadurch ist gewährleistet, dass Dienstleistungen im Sinne der Dienstanweisung ordnungsgemäß durchgeführt werden können und eine verlässliche Erreichbarkeit gegeben ist.

§ 2

BEAUFSICHTIGUNG

1) Dem Schulwart obliegt die Obhut über die Schulgebäude, deren Einrichtungen und deren haustechnische Anlagen sowie über die dazugehörigen Liegenschaften. Hierbei hat er die Interessen des Bundes mit Umsicht, Sorgfalt und Redlichkeit wahrzunehmen.

2) Er hat dafür zu sorgen, dass Beschädigungen der Gebäude, der haustechnischen Anlagen und der Einrichtungen hintan gehalten werden.

3) Kleinere Defekte und Beschädigungen sind unmittelbar zu beheben, alle gröberen Schäden der Schulverwaltung zu melden. Darüber hinaus sind einmal pro Semester pro Klassen- und Funktionsräume Erhaltungs- bzw. Sanierungsarbeiten (Mauerwerk, Wandfarbe, Einrichtung, ...) vorzunehmen und in einem Protokoll festzuhalten.

4) Ebenso hat er die Schulverwaltung von allen ungewöhnlichen Vorkommnissen und von Verstößen gegen die Schul- und Hausordnung sowie von der unerlaubten Benützung von Räumen und Grundflächen in Kenntnis zu setzen. Für die Beaufsichtigung von Schülern ist der Schulwart nicht zuständig.

5) Schüler, die den auf Ordnung, Reinlichkeit und Sicherheit abzielenden Anordnungen des Schulwartes oder des Reinigungspersonals nicht Folge leisten, sind von diesem dem Klassenlehrer, dem Klassenvorstand oder der Schulverwaltung zu melden. Dies betrifft am BG/BRG Zell am See auch die Regelung, dass die SchülerInnen nach Unterrichtsbeginn bis zur Pause zwischen 5. und 6. Stunde Hausschuhe tragen müssen. 

6) Sofern an den der Obhut des Schulwartes anvertrauten Einrichtungen, An​lagen, Gebäuden und Liegenschaften Reparaturen und Wartungsarbeiten von schulfremden Personen durchgeführt werden, hat er diesen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die ordnungsgemäße Erledigung der Arbeiten zu bestätigen und allfällige Missstände der Schulverwaltung zu melden.

7) Er hat über die Sicherheit der Einrichtungen, Anlagen, Gebäude und Liegenschaften zu wachen und im Bedarfsfall die Hilfe der zuständigen Institutionen wie Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettung, Wasserwerk, E-Werk, BIG und dgl. unter gleichzeitiger oder vorheriger Benachrichtigung der Schulverwaltung in Anspruch zu nehmen.

8) Zur Wahrung aller die Schüler betreffenden Bestimmungen ist während der Unterrichtszeiten am Vormittag eine Anwesenheit des Schulwartes im Schulgebäude erforderlich. In der Zeit von 7.15 bis 8.00 Uhr (Kontrolle der Hausschuhregelungen gemeinsam mit Reinigungspersonal), in der Zeit um die große Pause von 10.15 bis 10.45 Uhr, in der Pause zwischen 5. und 6. Stunde (12.20 bis 12.25 Uhr; Garderobenbereich) und in der Mittagspause (13.00 bis 14.00 Uhr) sind Kontrollgänge in den Gängen bzw. Aufenthaltsbereichen vorzunehmen. Die jeweilige Erreichbarkeit ist zu gewährleisten.

9)Zur Erfüllung insbesondere der Punkte 1 bis 3 ist eine regelmäßige Inspektion (zumindest einmal wöchentlich) der Schulliegenschaft erforderlich. Dies umfasst alle Klassen-, Funktions- und Aufenthaltsbereiche, zu denen Schüler Zutritt haben, vordringlich sind genaue sicherheitstechnische Überprüfungen aller Gefährdungspotentiale, insbesondere der elektrischen Installationen, der Absicherung von Türen, Tafeln, Kästen und Spinden sowie der Kontrolle der Brandschutzvorschriften. Die Ergebnisse sind mit Ort, Datum und ev. Bemerkungen protokollarisch festzuhalten und der Schulverwaltung bei Gefährdungen und Beanstandungen unmittelbar, ansonsten bei Bedarf vorzulegen.

§ 3

WARTUNG
1) Der Schulwart hat für die ordnungsgemäße Behebung von entstandenen Schäden an den seiner Obhut anvertrauten Einrichtungen, haustechnischen Anlagen, Gebäuden und Liegenschaften sowie für die ordnungsgemäße Durchführung von allfälligen Wartungsarbeiten und einfachen handwerklichen Arbeiten, soweit er dazu rechtlich im Stande ist, zu sorgen.

2) Er hat, soweit dies vorgesehen ist, Wartungsbücher über durchgeführte Wartungsarbeiten zu führen sowie bei der Erstellung der Energiestatistik mitzuhelfen. 

3) Er hat für die den Erfordernissen des Schulbetriebes entsprechende Beleuchtung, Beheizung und Belüftung der Gebäude in Absprache mit dem Schulwart der HAK/HASCH zu sorgen. Hierbei ist auf die Sparsamkeit im Betrieb besonders zu achten. 
Nach Ende des Unterrichts ist die Sicherung aller Fenster im Schulbereich sowie die Kontrolle, ob sich im Schulbereich Schüler oder fremde Personen ohne Erlaubnis aufhalten, vorzunehmen. Die außerhalb der Unterrichtszeiten für Vereine bzw. Institutionen oder Veranstaltungen geöffneten Schulräume, Turn- und Sportstätten fallen nicht unter die ständige Obsorgepflicht des Schulwartes, sind aber nach § 2 Absatz 2 sinngemäß zu kontrollieren. 
Ein abendlicher Kontrollgang (zwischen 18.00 und 22.00 Uhr ist in der Arbeitszeit im Rahmen einer halben Stunde einzuberechnen. Hierbei ist insbesondere auf die allgemeine Sicherheit und den Ordnungsrahmen (versperrte Türen, Licht, eingeschaltete PC,…) zu achten. 
4) Er hat für die einwandfreie Benutzbarkeit der haustechnischen Anlagen (wie etwa der Wasser- und Elektroinstallationen und der Heiz- und Belüftungsanlagen) sowie der Toilettenanlagen zu sorgen.

5) Ebenso ist er dafür verantwortlich, dass die Eingans- und Brandabschnittstüren zeitgerecht geöffnet und versperrt werden (Öffnung um 7.15 Uhr, Absperrung um 17.30 Uhr). Werden nach Unterrichtsschluss Schulräume oder Turn- und Sportstätten für schulfremde Zwecke überlassen, so gilt § 3 Absatz 3 sinngemäß. 
6) Er hat für die Durchführung der ihm von der Schulverwaltung aufgetragenen Dienstgänge innerhalb und außerhalb des Schulbereiches zu sorgen.

7) Er hat bei Bedarf administrative Hilfstätigkeiten für die Schulverwaltung zu verrichten.

8) Er hat die Brandschutzordnung zu beachten, die Einhaltung zu kontrollieren und den Brandschutzbeauftragten in allen Belangen zu unterstützen.

9) Er hat bei geplanten baulichen Veränderungen, Reparatur- und Wartungsarbeiten die von seiner Erfahrung getragene Meinung einzubringen

§ 4
REINIGUNG (PFLEGE)

1) Der Schulwart hat für die den Erfordernissen des Schulbetriebs entsprechende Reinigung und Pflege des Schulbereiches zu sorgen. Zu deren Durchführung hat er einen vom Direktor zu genehmigenden Reinigungs- und Pflegeorganisationsplan zu erstellen und durch Aushang bekannt zu machen. Die Reinigung von Bereichen, die die Sicherheit der mit dieser Aufgabe betrauten Bediensteten gefährden, sind in Absprache mit der Schulleitung zu treffen, wobei darauf zu achten ist, dass jede diesbezügliche Gefährdung der Bediensteten hintan gehalten wird, aber auch jedes mit der Verrichtung dieser Aufgaben betrauten Bediensteten, sich unbedingt der zur Verfügung gestellten Sicherheitseinrichtungen zu bedienen. In diesem Zusammenhang wird besonders auf § 3 Absatz 1 des Bundesbedienstetenschutzgesetzes, BGBl.Nr. 164/1977, verwiesen, wonach dem Bund die Vorsorge für den Schutz des Lebens und der Gesundheit seiner Bediensteten obliegt.

2) Er hat Vorschläge für die Anschaffung von Reinigungsmitteln, Reinigungsgeräten und Gartengeräten zu erstatten und ist für deren Einsatz verantwortlich. Hierbei hat er für besondere Sparsamkeit und schonende Behandlung zu sorgen. 

3) Er hat in Absprache mit dem Schulwart der Handelsakademie für die Säuberung der dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige entlang der Liegenschaft von Schnee und Verunreinigung sowie bei Schnee und Glatteis für deren Bestreuung, für die Entfernung von Schneewechten oder Eisbildungen an den Dächern zu sorgen. Der Schulwart hat für die Reinigung und Pflege der im Reinigungs- und Pflegorganisationsplan (§ 4. Absatz 1) festzulegenden Wege und sonstigen Grundflächen im Schulbereich bzw. für deren Bestreuung bei Glatteis oder Schneeglätte zu sorgen.

§5

Schulwart und Reinigungspersonal sind aufgefordert, zu einem dem Schulmotto entsprechenden Grundsätzen (Wohlfühlen) eines lebenswerten und angenehmen Schulklimas beizutragen. Dies betrifft insbesondere die Ausstattung der öffentlichen Bereiche mit Blumen, Bildern, Sofas und dgl. Bei Beschädigungen ist vor einer Entsorgung die Rücksprache mit der Schulverwaltung oder dem Klassenvorstand erforderlich. 

§6

Dem Schulwart obliegt die Absicherung und Obsorge über die Spindkästen und die dazu erforderlichen Maßnahmen (Einteilung, Organisation der Schlüsselausgabe, Nachbestellungen) in Absprache mit dem Sekretariat. 
§ 7

Die dem Schulwart nach den Bestimmungen des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 bzw. des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 obliegenden Dienstpflichten bleiben durch diese Dienstanweisung unberührt.

§ 8

Diese Dienstanweisung tritt mit 1. September 1987 in der adaptierten Version 2004 in Kraft. Dem Schulwart wurde diese Dienstanweisung nachweislich zur Kenntnis gebracht und ihm eine Ausfertigung derselben übergeben.
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